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Gerhard Dilcher

Bermans »Law and Revolution« – 
eine rechtshistorische Revolution?

Eine erstaunliche Tatsache: Ein amerikanischer 
Rechtswissenschaler, im Denken des common 
law geschult, dann hervorgetreten vor allem mit 
Studien zur Rechtsvergleichung und zum Recht 
der Sowjetunion, schreibt in vorgerückten Jahren 
ein umfassendes Werk über die mittelalterlichen 
Ursprünge der Rechtstradition des Westens. Diese 
verankert er in jenem politisch-religiösen Konflikt, 
den wir einmal unter dem Begriff »Investiturstreit« 
kennen gelernt haben. Inzwischen wird er als Vor-
spiel der »Renaissance des 12. Jahrhunderts« ge-
sehen. Für Berman handelt es sich jedoch um die 
»päpstliche Revolution«, the Papal Revolution. Die-
sem Band »Law and Revolution« von 1983 1 hatte 
Berman im hohen Alter 2003 noch einen zweiten 
mit dem gleichen Titel folgen lassen, dessen Gegen-
stand ebenfalls im Untertitel genauer umschrieben 
wird: »The impact of the protestant reformations 
on the Western legal tradition«. 2

Der hier zu behandelnde erste Band fand, allein 
schon durch die vielen Übersetzungen dokumen-
tiert, weltweites, meist positives, teils enthusiasti-
sches Echo. Gerade von Seiten deutscher Wissen-
schaler gab es aber auch, bei einer gewissen 
Anerkennung der Grundthese, scharfe fachliche 
Kritik. 3 Die dritte Form einer Reaktion war die 
Nichtbeachtung: In zwei in deutscher Sprache 
vorliegenden Darstellungen einer Rechtsgeschich-
te aus europäischer Perspektive – also aus einer 
ähnlichen, übernationalen Sicht wie der der west-
lichen Rechtstradition – fehlen sowohl ein Hin-
weis auf das Werk von Berman wie der Schlüssel-
begriff einer päpstlichen Revolution. 4

Angesichts dieser so unterschiedlichen Reak-
tionsweisen auf ein schon vom Titel her anspruchs-
volles Werk liegt die Frage nahe: Als was verstand 

Berman selber dieses Werk, was bezweckte er mit 
seiner späten, aber intensiven Hinwendung zu 
diesen rechthistorischen Themen?

Berman selbst gibt dazu im Vorwort und vor 
allem der Einleitung seines »Law and Revolution« 
von 1983 deutliche Hinweise. 5 Er vertie dies 
noch einmal nachdrücklich in Vorwort und Ein-
leitung seines zweiten Bandes von 2003. 6 Im Vor-
wort von 1983 geht er von einem gewissen Ende 
unserer westlichen Zivilisation aus in Hinblick auf 
jenen Prozess, den wir heute Globalisierung nen-
nen; er zitiert dabei sehr poetisch ein Gedicht, das 
das Ende einer Welt kommen sieht, wenn ihre 
Metapher nicht mehr lebt: A world ends when its 
metaphor has died (Archibald MacLeish). Es geht 
also um eine Gesamtheit kultureller Prägungen. 
Berman sieht in der Phase des Endens die Chance, 
unsere eigenen Ursprünge zu erkennen und damit 
Wege für die Zukun zu finden – was er am 
Schluss des Bandes mit einem Zitat von Octavio 
Paz bestärkt.

Die Ursprünge unserer westlichen Gesellschaf-
ten und der sie prägenden Rechtskultur erkennt 
Berman eben in der päpstlichen Revolution des 
11. Jahrhunderts, die mit dem Begriff der grego-
rianischen Reform unzureichend beschrieben sei. 
Unsere Zivilisation und die sie tragende Rechts-
tradition – die er zu Beginn in zehn Punkten 
analytisch genau umschreibt, 7 sei allerdings insge-
samt durch die Abfolge von sechs Revolutionen 
geformt worden: nach der Päpstlichen nämlich 
die der Deutschen Reformation, der Englischen 
ebenfalls protestantisch geprägten Revolution, den 
gleichzeitigen Amerikanischen und Französischen 
Revolutionen und schließlich der Russischen 
Revolution. Dabei ist wichtig: Diese Revolutio-

1 B (1983) mit dem Untertitel: 
The Formation of the Western Legal 
Tradition. Im Folgenden wird nach 
der deutschen Ausgabe B
(1991) zitiert.

2 B (2003).
3 Kritisch sind vor allem die Rezensio-

nen L (1984) in Bezug auf die 
zugrunde liegenden Forschungser-

gebnisse und S (1998) in 
Bezug auf den Kernbegriff der Revo-
lution. Schieffer verweist jedoch auf 
Rosenstock-Huessy. Entschieden zu-
stimmend dagegen W (1991).

4 H (2004), G (2010).
5 B (1991), in: Danksagung 14, 

Einleitung 15–82 mit ausführlicher 
Grundlegung und mehrfacher Be-

zugnahme auf Rosenstock-Huessys 
englisches Werk Out of Revolution.

6 B (2003), IX–XII und Intro-
duction 1–28, Verweis auf 
R-H 21.

7 B (1991) 24–30.
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nen verändern und erweitern die Rechtstradition 
des Westens, sprengen aber nicht ihren Rahmen. – 
Dieses Gesamtkonzept trägt sowohl den ersten wie 
den zweiten Band Bermans. Im ersten Band führt 
er dies in Voraussetzungen, Verlauf und Folgen für 
das Mittelalter, im zweiten für die frühe Neuzeit 
durch. Zu diesem Zwecke definiert er Revolution 
ebenfalls analytisch genau als einen grundlegen-
den, schnellen, gewaltsamen, dann aber andauernd 
wirkenden Wandel des politischen und sozialen 
Systems einer Gesellscha. 8 Allerdings beruht ihm 
ein solcher Wandel vor allem auf einer Änderung 
des – vorrangig religiös begründeten – Welt- und 
Wertebildes dieser Gesellscha. Die sozialen, wirt-
schalichen und politischen Veränderungen sind 
ihm dann mehr Folge denn Ursache eines solchen 
grundlegenden Wandels.

Das Werk Bermans – in seinen beiden Bänden – 
will also eine Geschichtsdeutung bieten, keine 
Einzelforschungen oder deren Zusammenfassun-
gen. Allerdings fügt er seinen Gedankengang in 
eine sehr klar aufgebaute Gliederung und belegt 
seine Folgerungen umfangreich aus Quellen und 
Literatur. Die Geschichtserzählung geschieht mit-
hin in der Perspektive der scharfen Periodisierung 
durch die besagten Revolutionen.

Daraus ergibt sich die Frage: Woher nimmt 
Berman diese grundlegende, von Anfang an fest-
stehende Konzeption? Die Auseinandersetzungen 
mit dem Werk Bermans, und gerade die kritischen 
Rezensionen, stellen eigenartigerweise diese Frage 
kaum. Dabei legt Berman das selbst sehr klar offen: 
Es handelt sich um die Konzeption seines Lehrers 
Eugen Rosenstock-Huessy, also eines deutschen 
Rechtshistorikers, der aber auch in einem weiten 
Sinne Soziologe, Philosoph, Erzieher und Sozial-
reformer war. 9 Rosenstock, der als Deutscher aus 
jüdischer Familie zu einem sehr bewussten protes-
tantischen Christentum gefunden hatte, verließ 
1933 Deutschland und wirkte nun in dem weiten 
Feld seiner Interessen in den Vereinigten Staaten 
und nach dem Krieg als Gast auch wieder in 
Deutschland. Aufgrund seiner Verbindungen aus 
der Breslauer Zeit und ihres Weiterwirkens gilt er 

als »Erzvater des Kreisauer Kreises«, also eines 
Widerstandszentrums gegen Hitler.

Eugen Rosenstock-Huessy hatte neben seinen 
bis heute zitierten rechthistorischen Schrien 10 im 
Jahr 1931 ein großes, aus dem Weltkriegserlebnis 
hervorgegangenes Werk geschrieben: »Die euro-
päischen Revolutionen und der Charakter der 
Nationen«. 11 Für die amerikanische Leserscha 
schrieb er es ein zweites Mal in umgekehrter Per-
spektive, aus der Gegenwart gleichsam hinein in 
die Geschichte; es ist unter dem Titel »Out of 
Revolution« zuerst 1938 erschienen. 12 Im Deut-
schen lautet der Schlüsselbegriff bei ihm übrigens 
richtiger und wuchtiger: »Papstrevolution«, erst im 
Englischen heißt es bei ihm papal revolution – 
leider hat der Übersetzer Bermans nicht auf die 
ursprüngliche deutsche Formulierung zurückge-
griffen. – Obwohl beide Werke neue Auflagen er-
lebt haben, war ihnen nicht die erhoffte große 
Wirkung beschieden. Das gilt vor allem für das 
deutsche Werk. Es gehörte der Zwischenkriegszeit 
an, in einem teils erratischen, expressionistischen 
Stil und betont gegen die Enge jeder Fachwissen-
scha geschrieben, mit dem Jahr 1933 verfemt. 
Ich stimme mit der Einordnung Faulenbachs über-
ein, 13 dass man es in diesem Sinne als eine (aller-
dings weniger kulturpessimistische) Parallele zu 
Oswald Spenglers »Untergang des Abendlandes« 
sehen kann.

Harold Berman nun hat diesen, wenn man so 
will weltgeschichtlichen Erklärungsansatz seines 
Lehrers Eugen Rosenstock-Huessy in den beiden 
großen Einzelstudien umgesetzt und damit vor 
dem Vergessen und der Wirkungslosigkeit be-
wahrt: Dieses muss der Kern der Beurteilung sei-
nes »Law and Revolution« sein. Um die Bedeu-
tung und Erklärungskra dieses Ansatzes muss es 
also gehen, nicht darum, inwieweit Einzelergeb-
nisse mediävistischer, kanonistischer, romanisti-
scher oder germanistischer Forschungen, auf die 
er sich stützt und die er verbinden und überwin-
den will, heute oder schon zu seiner Zeit bei 
Veröffentlichung des Werkes überholt sind oder 
waren – dies ist nämlich, wie vor allem die Rezen-

8 B (1991) 42–43.
9 Eine umfassende Würdigung bei 

F (1982). Aus rechtshisto-
rischer Sicht T 1989. Eugen 
Rosenstock fügte den Namen seiner 
Schweizer Ehefrau Huessy erst in 
Amerika seinem Namen zu.

10 Vor allem R (1912) und 
R (1914).

11 R-H (1951).
12 Zu den weiteren Auflagen 

R-H (1993).
13 F (1982) 108. Nach 

F 118 hat Rosenstock-

Huessy sich dadurch »in die kleine 
Schar ernsthaer Universalhistoriker 
des frühen 20. Jahrhunderts einge-
reiht«.
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sion von Peter Landau ausführt, in vielen Punkten 
der Fall. 14 Berman war vor allem in der englisch-
sprachigen Literatur auf dem Laufenden, zieht für 
die deutsche Rechtsgeschichte vorzugsweise deren 
klassischen Stand der Zeit Rosenstock-Huessys, 
nur wenig neuere Forschungen heran und hat 
zudem nur teilweise die neuesten Entwicklungen 
der Kanonistik und auch der Wissenscha des 
gemeinen Rechts, die o auf Italienisch und Spa-
nisch publiziert sind, verfolgt. Aus diesen Berei-
chen, vor allem der Kanonistik, kommt denn auch 
die intensivste Kritik. 15 Doch ist gerade die Über-
windung der rechtshistorischen fachlichen Eng-
führung das Ziel von Berman, hinzu kommt die 
distanziertere Sicht aus der common law-Tradition 
(stark gestützt auf Maitland); sie befreit von man-
cher deutschen oder kontinentalen Verquertheit 
und Verkrampfung, auch im Umgang mit der 
älteren historischen Forschung. So sei hier die 
Behauptung gewagt, dass durch die innovative, 
aber bestimmungsgemäß sich ständig selbst über-
holende Einzelforschung das von Rosenstock / Ber-
man gezeichnete Bild nicht seine auf andere Weise 
innovative Wirkung verloren hat und verliert.

Zweifellos hat diese Einzelforschung gerade auf 
Gebieten, die die These von der päpstlichen Revo-
lution mit tragen sollen, in den letzten Jahrzehn-
ten eine Fülle neuer Ergebnisse erbracht – etwa 
zum Verlauf und den Voraussetzungen des Ereig-
nisses vom Canossa, der vorgratianischen Kanonis-
tik und der Entstehung des Decretum Gratiani, der 
Wirkungen des Wormser Konkordats, der Anfänge 
der Rechtsschule des Irnerius und deren Weiter-
entwicklung in Bologna und anderswo, in Italien, 
der Provence und in Köln, während die Frage, 
welchen unmittelbaren Zweck und welche Be-
kanntheit der für Berman zentrale Dictatus Papae 
von 1075 seiner Zeit besaß, noch immer nicht klar 
zu beantworten ist. Dies zeigt den steten Fluss der 
Forschung. Zeigt es auch, dass der Erklärungsan-
satz von Rosenstock / Berman überholt ist?

Ich meine: nein. Ungeachtet der genauen his-
torischen Hintergründe und der Einbettungen in 
Kontinuitätslinien behalten die gesetzten histori-

schen Markierungen ihre wuchtige Bedeutung: die 
große heilig-teuflische Gestalt von Hildebrand / 
Gregor; die herausfordernden und schroffen For-
mulierungen des Dictatus Papae, die sich nicht 
einfach in vorhandene Kontinuitäten seit den Kir-
chenvätern und Gelasius fügen; die Vorstellung, die 
die Chronisten von jenem demütigen königlichen 
Bußgang von Canossa vermitteln (wie immer die 
Realität gewesen sein mag!); die kontrafaktische 
Radikalität des Angebots auf Regalienverzicht von 
Sutri 1111; der erreichte Kompromiss von Worms 
1122 (mit den entsprechenden europäischen Paral-
lelen vom normannischen England bis zum nor-
mannischen Sizilien); die grundsätzliche Unter-
scheidung von temporalia / regalia und spiritualia, 
welche die Verfassungsverhältnisse nicht nur zwi-
schen Königsherrscha und Kirche, sondern bis 
hin zum Lehnrecht 16 und zur Bildung der städti-
schen Kommune 17 neu geprägt hat. Die angeführ-
ten Kriterien einer Revolution, nämlich grundle-
gend, schnell, von dauernder Wirkung zu sein, 
wird man so als erfüllt ansehen können, und auch 
an Gewaltsamkeit fehlt es nicht (man denke nur an 
die Pataria in den oberitalienischen Städten), wenn 
es auch schwer ist, in einer Welt dauernder Gewalt-
samkeit die spezifische, der »Revolution« zuzuord-
nende Gewalt zu isolieren. 18

Als zentral aber muss wohl jene intellektuelle 
»Revolution« gesehen werden, welche die Schei-
dung von Geistlichem und Weltlichem trägt und 
deren Durchführung im Verfassungsleben ermög-
lichte: nämlich die Erhebung der Dialektik zur 
wissenschalichen Methode schlechthin in der 
sogenannten Scholastik, der Dialektik, die zuvor 
nicht mehr als einen Teil der antiken Rhetorik 
innerhalb des Unterrichts der artes liberales dar-
stellte. Ihr widmet Berman eigene Kapitel inner-
halb der Ausführungen zum Ursprung der west-
lichen Rechtswissenscha in den europäischen 
Universitäten. 19 Mit Abaelard in der Theologie, 
mit Gratian und der Bologneser Schule des Irne-
rius in der neuen Rechtswissenscha, ermöglichte 
erst sie die Bewältigung, die Harmonisierung und 
Systematisierung der überlieferten Textmassen der 

14 L (1984).
15  Die Kritiken von L (1984) und 

S (1998) kommen vor allem 
aus kanonistischer bzw. kirchenhis-
torischer Sicht; aus derselben Sicht 
ablehnend S (2006), während 
C (1998) in Bezug auf das ka-

nonistische Werk desselben Anselm 
von Lucca schon im Titel betont an 
Bermans Revolutionsthese anknüp.

16 Das weist meine Studie zu den Libri 
Feudorum, D (2013), vielfach 
nach.

17 Dazu D (1964).

18 S (1998) bezieht zwar den 
Ansatz Rosenstock-Huessys mit ein, 
verkennt aber den weit gefassten Re-
volutionsbegriff, der gerade die Un-
vollendetheit und die Langfristigkeit 
der Wirkung mit umfasst.

19 B (1991) 199–271.
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Theologie, des kirchlichen und des weltlichen 
Rechts. Diese können nunmehr auf die eine Wahr-
heit (Christus veritas!) rückbezogen werden, von der 
aus sie auf die Vielheit der Erscheinungen (consue-
tudo!) zu entfalten sind. 20 Auf diese Weise ermög-
licht diese Methode die Anwendung antiker Texte 
auf die veränderten Verhältnisse der mittelalter-
lichen Gesellscha im Wege immer mehr verfei-
nerter begrifflicher Unterscheidungen, von divisio
und subdivisio, sowie deren synthetisch-begriffliche 
Zusammenfassungen. Ihre überragende Kra ver-
lor diese Methode wohl erst mit der nächsten 
Revolution im Sinne Rosenstocks und Bermans, 
in der Öffnung zu neuen Ursprüngen der Wahr-
heit in Humanismus und Reformation.

In dem von Rosenstock und Berman entwickel-
ten Modell des typischen weiteren Verlaufs der 
Revolution folgt der Zeit grundlegender Wand-
lungen eine Festigungsperiode von etwa drei 
Generationen. Von daher lässt sich nun gut ver-
stehen, wie eine neue Phase der Rechtsentwick-
lung nach der Wende zum 13. Jahrhundert ansetzt. 
Hier beginnt nämlich jene »Welle der Gesetz-
gebung«, die uns am deutlichsten Sten Gagnèr, 
auch er von kanonistischen Wurzeln ausgehend, 
vorgeführt hat. 21 Der erste Einsatz ist der kirch-
liche Liber Extra, gleichzeitig im weltlichen 
Bereich Kaiser Friedrichs sizilischer Liber Augusta-
lis. Dem schließt sich ein Reigen weiterer großer 
Gesetzbücher von Spanien bis Skandinavien an. 22
Der Anstoß dieser »Woge der Gesetzgebung« aus 
dem Bereich der Papstkirche wird heute nicht 
mehr bezweifelt. Die Aufnahme des gesetzgeberi-
schen Impulses durch die weltlichen Herrschas-
träger lässt sich als dialektische Antwort verstehen. 
Der erste Schritt ist die Bezugnahme iustiniani-
scher Theorieelemente auf den mittelalterlichen 
Kaiser, wie er in den Gesetzen des Reichstags von 
Roncaglia 1158 und vor allem in der begleitenden 
Chronistik auaucht. 23 Wie deutlich gemacht 

worden ist, schließt sich dem die Verbreitung des 
Begriffs des »positiven Rechts« an. 24

Auch das großartige und tragische Scheitern 
der hochfahrenden Herrschaskonzeption Fried-
richs II. lässt sich daraus erklären, dass die päpst-
liche Revolution nunmehr Europa schon weit-
gehend umgeformt hatte. Friedrich, der »dritte 
Sturm aus Schwaben« (Dante, Par. III v.118), auf-
gewachsen jedoch weit im Süden im normannisch-
arabischen Sizilien, nach Rosenstock-Huessy »der 
Napoleon der Papstrevolution«, 25 knüpe nicht 
an die späten, klugen politischen Kompromisse an, 
die sein Großvater im Zentrum des Konfliktes in 
den Frieden von Venedig und Konstanz mit Papst-
tum und lombardischem Städtebund geschlossen 
hatte. 26 Ihm schwebte wohl ein konstantinisch-
justinianischer, eher ostkirchlich-byzantinischer 
Herrschasanspruch über Reich und Kirche vor; 
dies hat er vor allem im Liber Augustalis und in 
den Darstellungen des Tores von Capua formu-
liert. 27 Damit aber stellte er sich nicht nur gegen 
das Ergebnis der großen Wende um 1100, die 
päpstliche Revolution also und die gedanklich-
rechtliche Trennung und wechselseitige Bezugnah-
me der geistlichen und weltlichen Sphäre, sondern 
auch gegen die Kräe, die sich als sekundäre, aber 
logische Folgen dieser Trennung etabliert hatten: 
gegen die neuen Predigerorden und ihren Einfluss 
auf das Volk, den sie militant im Sinne des Papst-
tums auszuüben bereit waren; gegen die Stadt-
kommunen Oberitaliens, in denen es nun »Volk« 
im Sinne eines Massenphänomens gab, bürgerli-
che Kommunen, die ihre Autonomie seit den 
Auseinandersetzungen der Barbarossa-Zeit besser 
bei der päpstlich-guelfischen denn bei der kaiser-
lich-ghibellinischen Partei aufgehoben wussten. 28
Der Papst selbst hatte auch damals nicht genügend 
Truppen, um einen Kaiser, der von Sizilien bis zur 
Nordsee gebot, in die Knie zu zwingen: Aber den 
mit dem Zeitgeist der päpstlichen Revolution und 

20 Die zentrale Stellung der Unter-
scheidung veritas/consuetudo in der 
gregorianischen Reform und im 
Dekretum Gratiani für die Ausein-
andersetzung mit der überlieferten 
Rechtsgewohnheit in D
(1992). C (1954) 367ff. – bes. 
371 f. – legt die Bedeutung des uni-
versalistischen Konzepts und der da-
durch möglichen reductio ad unum für 
Philosophie, Theologie und Rechts-
wissenscha dar.

21 G (1960). Gagnér grei über 
seinen Bezugspunkt Papst Bonifaz 
VII. mit dem Liber Sextus immer 
wieder auf die Reformphase um 1100 
zurück.

22 G (1960), W (1996).
23 D / Q (2007).
24 L (2013) verteidigt hier die 

Argumentation von Gagnér.
25 R-H (1951) 179.
26 D (2003).
27 D (2009).

28 R-H (1951) 181–186 
beleuchtet die Verbindung vom 
Papsttum, neuen Mönchsorden, Volk 
und guelfischem Städtewesen.
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ihren genannten Trägern wirkenden Kräen war 
auch dieser Kaiser, der im geistigen Leben, in Ge-
setzgebung und Staatsverwaltung damals durch-
aus mit Tendenzen der Moderne im Einklang 
stand, nicht gewachsen. Die Stunde für einen 
Cäsaropapismus wie für eine Hierokratie war im 
Westen sowohl für den Kaiser wie, und das sollte 
sich wenig später zeigen, für den Papst vorüber.

Man kann das Scheitern Friedrichs II. und mit 
ihm des Staufergeschlechtes sicher aus vielen paral-
lel geführten Einzelanalysen überzeugend begrün-
den, aber es lässt sich auch kaum leugnen, dass 
maßgebend dafür die neue kirchliche Gesinnung 
und ihre Träger, Papsttum, Kirchenrecht und Pre-
digerorden wie auch politisch und militärisch die 
oberitalienischen Stadtkommunen waren; diesen 
Stadtkommunen hatte schon Rosenstock-Huessy 
die Rolle fast eines Teilhabers an der päpstlichen 
als einer national-italienischen Revolution zuge-
schrieben. 29 Insofern geht seine und Bermans 
Rechnung auch an dieser Stelle auf.

Die allgemeinhistorische, verfassungsgeschicht-
liche, kirchengeschichtliche und rechtshistorische 
Forschung hat also seither parallel zur Rosenstock-
Berman-Konzeption die Bedeutsamkeit der Wende 
um 1100, über die Fokussierung auf Canossa und 
das Investiturproblem hinaus, herausgehoben und 
betont. Eine solche Betonung muss aber auch die 
historische Periodisierung berühren. Sie fordert 
eine Absage an die übliche deutsche Unterschei-
dung von Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, ihr 
entspricht eher die italienische in Alto und Basso 
Medioevo, also ein Erstes und ein Zweites Mittel-
alter. 30 Wenn aber die von der Rechtskultur ge-
formte Entwicklung des Westens (oder mit Max 
Weber des Okzidents) durch die Papstrevolution 
begründet worden ist – und dies ist auch durch die 
neuere Forschung zumindest sehr plausibel gewor-
den –, so steht eine noch größere Frage an, die auch 
von Rosenstock-Huessy und Berman gestellt wor-
den ist: Ist nicht das Periodisierungsschema eines 
zwischen Antike und Moderne stehenden (und 

damit mehr oder minder »finsteren«) Mittelalters 
als eine Konstruktion des Humanismus aufzuge-
ben? Ist nicht, wie es ein größeres europäisches 
Forschungsprojekt vorschlägt, statt des Beginns 
eines »Mittelalters« von einer langen »Transforma-
tion of the Roman World« auszugehen? 31 In sie 
müsste dann aber auch maßgeblich die »Barba-
risierung« Europas durch die Neuen Völker als 
ein wichtiger, auch positiv zu sehender kultur-
geschichtlicher Prozess integriert werden, 32 ein 
Prozess, der die volle Einbeziehung der Neuen 
Völker und ihrer Volkstraditionen in das entste-
hende christliche Abendland, den Westen, zum 
Inhalt hat, während der Raum der orthodoxen 
Kirche und des Islam als die weiteren Teilhaber 
des antiken Kulturerbes andere Wege gehen. Erst 
in dieser Perspektive müssen die Folgen der Papst-
revolution nicht nur als »Renaissance des 12. Jahr-
hunderts«, mithin als ein schwächeres Vorspiel der 
eigentlichen Renaissance, gelten, sondern als Über-
winder einer stark von archaischen Denk- und 
Sozialstrukturen geprägten Gesellscha und als 
Ansatz der Moderne im Herzen der bisher als 
Mittelalter verstandenen Epoche. So sah es Rosen-
stock-Huessy, so sieht es mit ihm Berman. An 
dieser Konzeption könnte man nun auch Max 
Webers Prozess der Rationalisierung »im Okzident 
und nur im Okzident« anbinden und historisch 
breiter einbetten. Diesem Konzept folgt im Grun-
de übrigens schon Franz Wieackers Privatrechts-
geschichte der Neuzeit. 33 Welche zentrale Funk-
tion aber der Begriff des Mittelalters sowohl als 
Ursprungsmythos wie als Abgrenzung der Moder-
ne bis heute innehat, zeigt gerade wieder die 
»Gegenwart des Mittelalters«. 34

Periodisierung beruht auf Geschichtsdeutung, 
und ohne diese ist keine Geschichtsschreibung, 
jedenfalls nicht als größeres Narrativ, möglich. 
Innerhalb einer solchen Periodisierung kann das 
Gewebe der Geschichte als ein dauerndes Geflecht 
von Beharrung und Wandel aufgefasst werden; in 
einem solchen Bild wird Kontinuität mit nur lang-

29 R-H (1951) 185 f.: 
Die italienische Stadtstaatsidee; in der 
amerikanischen Fassung 1993 auf 
S. 562ff.

30 Dafür votierte ich schon in D
(1999).

31 G u. a. (2003).
32 So unter Einbeziehung der germani-

schen und slawischen Völker 

M (2011). Aus rechtshis-
torischer Sicht D / D
(2006).

33 W (1967) geht von der über-
wiegend volksrechtlichen Struktur 
des frühmittelalterlichen Rechts aus 
und schildert dann im Anschluss an 
die Schule von Bologna den Vorgang 
der Verwissenschalichung. Dazu 

und zu der Beziehung zu Webers 
Rationalisierungskonzept D
2010.

34 Dazu jetzt die intensive Studie O
(2013), mit Nachweis einer Fülle von 
Publikationen zum Thema aus letzter 
Zeit.
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samen Veränderungen eine prägende Rolle spielen: 
allenfalls Reform, kaum Revolution. Die großen 
Einschnitte der traditionellen Periodisierung wer-
den dabei aber übernommen und bleiben wenig 
reflektiert. Im Gegenmodell werden Bündelungen 
von Wandlungen herausgehoben und zu histori-
schen Perspektiven zusammengefasst, die dann 
auch die Periodisierung bestimmen. Dem liegen 
immer auch immanente Wertungen zu Grunde. 
So gehen Rosenstock-Huessy und Berman vor, 
nicht anders als einst Humanisten bei der Dekla-
rierung eines Mittelalters.

Die Schwierigkeit, sich für eines der Modelle 
und Periodisierungen zu entscheiden, liegt darin, 
dass die Linien der Kontinuitäten wie der Wand-
lungen, um beweisbar zu sein, auch den Anspruch 
erheben müssen, Kausalitäten darzustellen. Solche 
Ketten von Verursachungen sind aber aus dem 
komplexen Geflecht historischer Prozesse schwerer 
herauszulösen als im naturwissenschalichen Ex-
periment; sie bleiben also letztlich wissenschalich 
belegte Konstruktionen, sind Stiungen des His-
torikers. Vor allem bei zeitlich weitgestreckten 
Zusammenhängen ist die Methode »dichter Be-
schreibung« keine Alternative. Vielmehr bedarf 
es letztlich der Wertentscheidungen, aus denen 
der Historiker seine Perspektive entwickelt. Diese 
Wertentscheidung begründet eine wissenschali-
che Fragestellung, die aus der jeweiligen Gegen-
wart stammt; sodann hat sie im Forschungsprozess 
die Folgerungen aus diesen Perspektiven zu ent-
wickeln und wissenschalich zu belegen. In die-
sem Sinne geben Rosenstock und Berman religiö-
sen Wertvorstellungen und entsprechenden (bei 
den späteren Revolutionen eventuell auch säkular 
begründeten) Weltdeutungen den Primat. Wie 
Uwe Wesel, selbst wohl eher materialistischen An-
sätzen nahestehend, in seiner Rezension zu Ber-
man richtig bemerkt, 35 ist die Letztentscheidung 
über den Primat ideeller oder materieller Wir-
kungskräe selbst Glaubenssache.

Rosenstock und Berman bieten für den Schlüs-
selbegriff der Revolution, wie gesagt, ein genaues 
analytisches Instrumentarium; an ihm haben sich 
auch die Kritiker des Revolutionsbegriffs zu mes-
sen. Reine Verweise auf bestehende Kontinuitäten, 
etwa einer kirchlichen Zwei-Gewalten-Lehre vor 
dem Dictatus Papae, können aus den genannten 
Gründen keine Widerlegung der Revolutionsthese 

bilden. Der gesamtgesellschaliche Anspruch des 
Revolutionsbegriffs führt andererseits sowohl für 
die Voraussetzungen wie für die Wirkungsge-
schichte nachdrücklich in soziale, wirtschaliche 
und politische Verhältnisse. So wittern die Streiter 
und Vorläufer der gregorianischen Ideen als 
»Sturmvögel der Revolution« (Rosenstock) das 
nahende Gewitter in Politik und Gesellscha, 
nämlich in der politischen Verflechtung des hohen 
Klerus und der sozialen Verstrickung der verheira-
teten Priester in eine sippen- und klientelha 
organisierte Gesellscha. Um Ausblendung realer 
Verhältnisse handelt es sich bei Berman also kei-
neswegs, wohl aber um die Wertegrundlage ihrer 
normativ gesteuerten Veränderung. Dies ist der 
eine Punkt, um den gestritten werden kann.

Der andere Punkt liegt in der langfristig prägen-
den Wirkung, die überdies, besonders bei Rosen-
stock, mit der Bildung der europäischen Nationen 
verbunden wird. Berman sieht dahinter die Meta-
phern der westlichen Tradition, die heute schwin-
den. Es überschreitet wahrscheinlich die Möglich-
keiten historistisch-wissenschalicher Beweisfüh-
rung, diese bis heute prägenden Wirkungen zu 
begründen. Dennoch lässt sich im vergleichenden 
Blick auf Regionen und Nationen des Westens 
dem Deutungsschema viel Plausibilität abgewin-
nen.

Akzeptiert man dies, so wird man auch weiter-
gehen können auf der Spur der These, der Westen 
sei in seiner vor allem im Recht begründeten 
Tradition nicht nur durch Kontinuitäten, sondern 
durch eine innerlich miteinander verbundene Ab-
folge revolutionärer Änderungen geprägt. Dem 
schlösse sich dann die Frage an, ob und in wie 
weit andere Kulturen – der christlich-orthodoxe 
Osten, der Islam, die ostasiatischen Hochkulturen 
– Revolutionen dieser Art entbehren und dadurch 
stärker durch Kontinuitäten gekennzeichnet sind. 
Schon die Fragestellung bietet eine große Heraus-
forderung, der wir uns aber vielleicht nicht ent-
ziehen dürfen, wenn wir die Welt von heute noch 
verstehen wollen.

Was bleibt für diese Überlegungen zu Bermans 
Erstem Band festzuhalten?

Berman hat die weitausgreifenden geschichts-
philosophischen Deutungen Rosenstock-Huessys 
in zwei klar aufgebaute, von analytischen Ansätzen 
ausgehende Studien umgesetzt. Auch wo die Ein-

35 W (1991), am Ende.
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zelergebnisse nicht mehr die neueste Forschung 
wiedergeben, ist der grundlegende Ansatz eher 
bestätigt worden. Dieser kann als Herausforderung 
dienen, eine kulturgeschichtlich begründete 
Rechtsgeschichte zu schreiben, die auf den Frage-
stellungen der Gegenwart fußt und dadurch 
zukunsoffene Perspektiven entwir. Der Einsatz 
dazu ist eine den Westen, den Okzident umfassen-
de Konzeption, in der auch der common law-
Bereich voll im Blick ist. Zu dieser Konzeption 
gehört für das Mittelalter ein Verständnis des Kir-
chenrechts einschließlich seiner religiösen und 
theologischen Grundlagen als politisch-kulturelle 
Leitlinie der Entwicklung eines schrilichen, wis-
senschalich bearbeiteten »positiven« Rechts; von 
hier aus wäre dann das Verständnis der Renaissance 
des römisch-justinianischen Rechts und damit des 
ius commune zu entwickeln. Das ist nicht möglich 
ohne die Erfassung des Ausgangspunktes und des 
Hintergrundes der »Revolution«, nämlich des 
Volksrechts (so auch Berman), der oralen oder 
verschrilichten Rechtsgewohnheit der europä-
ischen Regionen und ihrer Bewohner. Berman 
nimmt dies sehr ernst, sind doch von hier als 
Ausgangspunkt und stetes Gegenüber das Ziel 
von Reform und Revolution wie auch die Wider-
stände und Unvollkommenheiten bei ihrer Umset-
zung erst zu verstehen. Von hier aus bekommt auch 
der Ansatz des neuen wissenschalichen Denkens 
der Scholastik seine Bedeutung, der dialektischen 
»Zersetzung« nämlich eines archaischen Naturalis-
mus in einem sehr langen Prozess, 36 aber auch der 
Trennung des westlichen, dialektischen und juris-
tischen Denkens von der liturgischen Einheitlich-
keit der Ostkirche (deren Ähnlichkeit mit dem 
frühmittelalterlichen Westen Berman betont). 
Akzeptiert man diese Voraussetzungen, so kann 
man mit Berman daraus die historische Logik der 
Entfaltung der weltlichen Rechtssysteme ablei-
ten: 37 eines Systems des Feudalrechts (im Gegen-
satz zu entsprechenden älteren Gewohnheiten); 
einer Festigung des Rechts der Grundherrschaen 
(manorial law hier schlecht übersetzt als »Guts-

recht«); von Handelsrecht und Stadtrecht (die man 
enger als bei Berman zusammenrücken und stär-
ker mit Max Webers »Stadt« und der neuen Stadt-
forschung als revolutionäre Modernisierung sehen 
sollte); schließlich der königlichen Rechtsetzung, 
die dann mit dem aus römischrechtlichen wie 
kirchenrechtlichen Theorieansätzen entwickelten 
Souveränitätsbegriff zur Gesetzgebung und zum 
»positiven Recht« des modernen Staates führt. 

Dies alles ist bei Berman angelegt; es kann auf 
der Grundlage heutiger Erkenntnisse noch weit 
klarer und gedanklich schärfer ausgeführt werden. 
Dazu muss man allerdings auch das Theoriekon-
zept noch schärfen. Die Auseinandersetzung Ber-
mans am Ende des ersten Bandes mit Marx und 
Weber, dazu mit anthropologisch-soziologischen 
Zugängen, überzeugt nicht durchweg; sie ist theo-
retisch zu schwach und nicht ausgerei. Wichtig 
bleibt aber seine Konzeption einer zentralen Rolle 
des Rechts innerhalb der Strukturen und des Wan-
dels der Gesellscha, für alle ihre Dimensionen 
von den Werten, dem Stil des Denkens bis zu den 
Tatsachen der Wirtscha und des Soziallebens. Von 
hier aus hätte das Recht eine unentbehrliche Rolle 
in einer Kulturgeschichte und Kulturlehre. Die 
neuen Ansätze einer »Kulturgeschichte« sind hier 
herausgefordert. Ebenfalls eine Herausforderung 
bleibt der Schlüssel des Verständnisses der west-
lichen Tradition, statt aus Kontinuitäten vielmehr 
aus einer Abfolge eingreifender Revolutionen, die 
aber den Rahmen dieser Tradition nicht sprengen. 
Dies könnte, zusammen mit dem Rationalisie-
rungsparadigma Weber’scher Prägung, den Ansatz 
zu einer vergleichenden Geschichte der Weltkultu-
ren und der jeweiligen Rolle des Rechts in ihnen 
bilden. Bermans Werk stellt vor dem Hintergrund 
des Entwurfs von Rosenstock-Huessy große Fragen 
und bietet Hypothesen und Forschungsansätze zu 
ihrer Beantwortung. Es bleibt also viel zu tun.

n

36 Dazu eindringlich B (2013).
37 Dem ist der zweite Teil: Die Ent-

stehung weltlicher Rechtssysteme, 
B (1991) 439–789 gewidmet.
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